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Geoportal Berlin, Webatlas Berlin 

Geoportal Berlin, digitale Orthophotos 202 

Geoportal Berlin, Lebensweltlich orientierte Räume 2021 

6.3 Erläuterungen 

6.3.1 Einwohnerregisterstatistik 

Die Einwohnerregisterstatistik „ist die Bereitstellung von Auswertungen der melderechtlich re-
gistrierten Einwohner am Ort der Hauptwohnung. Sie ermöglicht zum einen den Nachweis 

kleinräumiger demographischer Daten und zum anderen die Unterscheidung der Einwohner 

nach einzelnen Staatsangehörigkeiten.  (…) Als Verwaltungsregister kann das Melderegister die 
Genauigkeitsanforderungen der Statistik nicht in vollem Umfang erfüllen. So enthält der Stich-

tagsabzug z. B. durch Umzug oder Geburten / Sterbefälle bedingte Karteileichen und Fehlbe-

stände. Unvermeidbar sind auch Karteileichen, die durch Wegzug ins Ausland entstehen, da 

keine Rückmeldung über die Anmeldung im Ausland erfolgt. Ein Registertest im Rahmen der 

Vorbereitung des Zensus 2011 hat ergeben, dass das Berliner Melderegister insgesamt ca. 8 

Prozent Karteileichen und 3,5 Prozent Fehlbestände enthält.“  

6.3.2 Migrationshintergrund 

In der Einwohnerregisterstatistik wird in den Auswertungen auch das Merkmal „mit Migrations-
hintergrund“ verwendet. Der Migrationshintergrund ist kein festes Merkmal aus dem Einwoh-
nerregister, sondern wird anhand von verschiedenen Merkmalen abgeleitet. Die Ableitung ori-

entiert sich an den bundesweiten Richtlinien zur Definition des Migrationshintergrundes in der 

amtlichen Statistik, wird jedoch den Möglichkeiten der Merkmalsauswahl des Melderegisters 

angepasst (Berliner Verfahren). 

In der Einwohnerregisterstatistik werden als Personen mit Migrationshintergrund ausgewiesen: 

1. Ausländer_innen 

2. Deutsche mit Migrationshintergrund 

▪ mit Geburtsland außerhalb Deutschlands oder 

▪ mit zweiter Staatsangehörigkeit oder 

▪ mit Einbürgerungskennzeichen oder 

▪ mit Optionskennzeichen, d.h. im Inland geborene Kinder ausländischer Eltern erhalten 

seit dem 1. Januar 2000 unter den in § 4 Absatz 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes 

(StAG) genannten Voraussetzungen zunächst die deutsche Staatsangehörigkeit (Opti-

onsregelung) sowie 

▪ Personen im Alter unter 18 Jahren ohne eigene Migrationsmerkmale aber mit Migrati-

onshintergrund zumindest eines Elternteils, wenn die Person an der Adresse der El-

tern/des Elternteils gemeldet ist. 

 


